
Corona-Verordnung – Corona VO 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-
verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/ 
 
     Auszug § 1a Abs. 6 „Befristete Maßnahmen zur Abwendung einer akuten 
     Gesundheitsnotlage“ 
 
     Absatz (6) Der Betrieb folgender Einrichtungen wird für den 
     Publikumsverkehr untersagt 
 
     Nr. 7  öffentliche und private Sportanlagen und Sportstätten, 
     einschließlich Fitnessstudios, Yogastudios, Tanzschulen, und ähnliche 
     Einrichtungen sowie Bolzplätze, mit Ausnahme einer Nutzung für den 
     Freizeit- und Amateurindividualsport allein, zu zweit oder mit den 
     Angehörigen des eigenen Haushalts, zu dienstlichen Zwecken, für den 
     Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- und Profisport, 
 
     Nr. 8  Schwimm-, Hallen-, Thermal-, Spaßbäder und sonstige Bäder sowie 
     Badeseen mit kontrolliertem Zugang, mit Ausnahme einer Nutzung für den 
     Schulsport, Studienbetrieb, Spitzen- und Profisport, 
 
 
Darüber hinaus möchten wir Sie auf die FAQs zur neuen CVO Sport hinweisen: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/ 
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